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Interesse des Patienten treffen und nicht etwa wegen entgelt-
licher vertraglicher Bindungen. Auf der anderen Seite müsse sich 
der Patient darauf verlassen können, so der BGH weiter, dass 
Empfehlungen alleine auf medizinischen Erwägungen basieren 
und nicht etwa auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen.

Gemäß § 134 BGB ist ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetz-
liches Verbot verstößt, grundsätzlich nichtig. Der BGH stellte fest, 
dass das in § 8 Abs. 5 der Berufsordnung verankerte Verbot ent-
geltlicher Zuweisung von Patienten als ein „gesetzliches Verbot“ 
im Sinne des § 134 BGB anzusehen ist. Die konkrete Vereinba-
rung über den „Verkauf eines Patientenstammes“ verstoße nach 
Ausführungen des BGH eindeutig gegen § 8 Abs. 5 der Berufs-
ordnung und sei daher nichtig. Der Verstoß gegen § 8 Abs. 5 der 
Berufsordnung wurde insbesondere damit begründet, dass der 
Beklagte sich „gegen Entgelt“ dazu verpflichtet habe, auf die ei-
genen Patienten „mit der Absicht einzuwirken, diese zu einer 
Fortsetzung ihrer Behandlung durch den Kläger zu bewegen“.

Die im streitgegenständlichen Kaufvertrag enthaltene salvatori-
sche Klausel konnte den Vertrag insgesamt ebenfalls nicht auf-
rechterhalten, da im konkreten Fall wesentliche Vereinbarungen 
unwirksam waren, sodass die Gesamtnichtigkeit des Vertrages 
gemäß § 139 BGB bestätigt wurde. 

Konsequenzen für die Praxis

Der BGH erkennt auch im Rahmen dieser Entscheidung grund-
sätzlich an, dass der Verkauf einer „Zahn-/Arztpraxis im Ganzen“ 
weiterhin möglich ist. 

Im Hinblick auf die Straftatbestände der Bestechung und Be-
stechlichkeit im Gesundheitswesen musste sich der BGH im 
konkreten Fall zwar nicht unmittelbar positionieren. Der Ent-
scheidung kann jedoch entnommen werden, dass die §§ 299a, 
299b StGB bei einem Verstoß gegen § 8 Abs. 5 der Berufsord-
nung grundsätzlich tangiert sind. Der BGH stellte in diesem  
Zusammenhang ausdrücklich fest, dass der Begriff der „Zuwei-
sung“ im Sinne des § 8 Abs. 5 der Berufsordnung inhaltlich 
dem Begriff der „Zuführung“ im Sinne der §§ 299a, 299b StGB 
entspricht.

Zur Vermeidung zivilrechtlicher Streitigkeiten und gegebenen-
falls drohender strafrechtlicher Konsequenzen sollten Verein-
barungen im Zusammenhang mit der Veräußerung/dem Erwerb 
der Zahnarztpraxis sorgfältig geprüft werden.
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